
Datenbearbeitung schützenswerter Personendaten

Kategorien betroffener Personen Datenkategorien Datenherkunft
Zweck der Bearbeitung / 
Rechtsgrundlage

Empfänger 
gemeinsame 
Verantwortliche

Dauer der 
Aufbewahrung 

Bekanntgabe 
ins Ausland

Speicherort Sicherheitsmassnahmen

Stammdaten Arbeitgeber Arbeitgeber
Gesundheitsdaten Arbeitgeber, Arbeitnehmer für Jahresabschluss: Experte Arbeitgeber

Finanzdaten
Arbeitgeber, vorherige 
Vorsorgeeinrichtung

anonymisierte Lohndaten: Experte Lohn: Arbeitgeber

Leistungsdaten 
vorherige Vorsorge-
/Freizügigkeitseinrichtung

Versicherter, Gerichte, Bank, 
nachfolgende Vorsorgeeinrichtung; 
anonymisierte Leistungsdaten: Experte

keine

Angehörige von Aktivversicherten (angemeldete/r Lebenspartner/in; 
Begünstigte Todesfallkapital) mit eingereichtem Formular

Stammdaten
versicherte Person / begünstigte 
Person

im Leistungsfall: Kotaktaufnahme mit 
begünstigter Person

Versicherter

Stammdaten
versicherte Person, 
Einwohnerkontrolle

Leistungsdaten
IV-Rentner: Gesundheitsdaten

Angehörige von Rentnern (Partner, Ehegatten, Kinder) Stammdaten
versicherte Person, Angehörige, 
Einwohnerkontrolle

Stammdaten Mitarbeiter:in
Bewerbung, Anstellung, 
Personaladministration 

Verwaltungsrat, kantonales 
Personalamt

Lohndaten eigene Erhebung Lohnfestsetzung kantonales Personalamt Personalkommission

Verwaltungsrats-Mitglieder Stammdaten Verwaltungsrats-Mitglied
Administration; Auszahlung 
Entschädigung 

Ausgleichskasse keine

Mieter Mietvertragsdaten Immobilienbewirtschafter, Schätzer
keine Bearbeitung; Kenntnis durch 
Bewertungen

Immobilienbewirtschaft
er, Schätzer

externe Partner (Investment Consultant, Experte, etc.) Stammdaten, Vertragsdaten externe Partner Leistungsbezug gem. Verträgen externe Partner
10 Jahre ab 
Vertragsende

IT-Dienstleister, z. T. 
physische Ablage

22.09.2022

IT-Dienstleister

keine

keine

keine

Durchführung der beruflichen 
Vorsorge / 85a ff sowie Art. 49 

Abs. 2 Ziff. 25a, 25b und 26 BVG

10 Jahre nach 
Leistungsende

10 Jahre ab 
Erstelldatum

Nein

Nein

Mitarbeiter Geschäftsstelle

u. U. 
Rentenüberwe
isung an ausl. 
Bank

IV-Rentner: IV-Stelle

Aktivversicherte

10 Jahre nach 
Überweisung der 
Freizügigkeitsleist
ung

IT-Dienstleister, z. T. 
physische Ablage Einhaltung der kant. 

Informatikweisung sowie 
Art. 86 BVG; 
Sicherheitsvorkehrungen 
des IT-Lieferanten; 
Sicherheitsmassnahmen der 
übrigen externen Partner; 
Sicherheitsvorkehrungen 
vor Ort

Alters-, Hinterlassenen- und IV-Rentner
andere (Sozial-)Versicherungen


